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Umsetzung der neuen EU-Umweltstandards für Großfeuerungsanlagen (LCP BREF Novelle) 
 
 
Sehr geehrte Frau Bundesministerin, 
 
die Ministerpräsidenten der Bundesländer Sachsen, Brandenburg, NRW und Sachsen-Anhalt [1] 
fordern, das Inkrafttreten der neuen EU-Umweltstandards für Großfeuerungsanlagen [2] „mit allen 
rechtlichen und politischen Mitteln zu verhindern“. Wir sehen uns genötigt, dazu wie folgt Stellung zu 
nehmen: 
 
Die Bundesregierung sollte aus Gründen der Zuverlässigkeit dringend eine rasche und ambitionierte 
Umsetzung der von der EU rechtmäßig beschlossenen Vorgaben einleiten. Deutschland muss beim 
Stand der Technik von Großfeuerungsanlagen eine Vorreiterrolle einnehmen. Die deutschen 
Kohlekraftwerke haben erhebliche gesundheitliche Auswirkungen und waren 2013 für 19 Prozent der 
vorzeitigen Todesfälle in der EU verantwortlich [3]. Verhindern Sie weitere unnötige 
Gesundheitsbelastungen und vorzeitige Todesfälle indem Sie sich für eine konsequente Umsetzung 
der neuen Grenzwerte einsetzen.  
 
Die neuen EU- Umweltstandards bedeuten deutliche Fortschritte für den Umwelt- und 
Gesundheitsschutz in allen EU-Staaten und für alle Bürgerinnen und Bürger. Eine konsequente 
Umsetzung durch die Bundesregierung könnte jährlich 3.020 vorzeitige Todesfälle durch 



 
 

Luftschadstoffe allein aus Kohlekraftwerken in Deutschland verhindern und 8,26 Milliarden Euro an 
Gesundheitskosten einsparen [4]. 
 
Die Energiewirtschaft ist nach dem Straßenverkehr der größte Verursacher von Stickoxidemissionen. 
Die neuen Grenzwerte bieten die Chance, wichtige Fortschritte bei der Luftreinhaltung und der 
Minderung von Stickstoffeinträgen in Böden und Gewässer zu erzielen. Moderne technische 
Anforderungen an die Luftschadstoffemissionen von Kraftwerken ermöglichen zudem einen 
ehrlicheren Preisvergleich mit emissionsarmen Energiequellen wie Wind- und Solarstrom.  
 
In Deutschland werden die EU-Schadstoffgrenzen rechtlich in der Bundes-
Immissionsschutzverordnung (13. BImSchV) umgesetzt. Unserer Abschätzung nach stehen in 
Deutschland vor allem die ältesten Braunkohlekraftwerke, die auch am gesundheits- und 
klimaschädlichsten sind, durch die neuen Vorgaben zu Stickoxiden vor einer Herausforderung. Viele 
dieser Kraftwerke haben das Ende ihrer geplanten Lebensdauer bereits erreicht oder überschritten. 
Die im Klimaschutzplan 2050 vorgesehene CO2-Reduktion im Energiebereich macht das Abschalten 
genau dieser Kraftwerke unabhängig von den neuen EU-Umweltstandards unabdingbar. Für einige 
der betroffenen Kraftwerksblöcke ist bereits geplant, dass sie in die Sicherheitsbereitschaft überführt 
werden, bevor die neuen Standards ab August 2021 einzuhalten sind.  
 
Die Entscheidung zu den neuen EU-Umweltstandards ist am 28. April 2017 in einem regulären 
Komitologieverfahren getroffen worden.1 Die Behauptung der Ministerpräsidenten der vier 
Braunkohle-Länder, dass die EU-Umweltstandards rechtswidrig zustande gekommen seien [5], ist 
faktisch nicht haltbar und lediglich ein verzweifelter Versuch, die Umsetzung zu verzögern [6]. Sie 
stützt sich auf ein Rechtsgutachten, das mit fadenscheinigen Argumenten die Interessen der 
deutschen Braunkohlewirtschaft vertritt und vom DEBRIV (Bundesverband Braunkohle) / VGB in 
Auftrag gegeben wurde [7]. Die Bundesregierung sollte eine derart verfehlte Klientelpolitik nicht 
unterstützen. Ein Zögern der Bundesregierung oder – wie von der Braunkohle-Lobby gefordert – die 
Einleitung rechtlicher Schritte, würde das Vertrauen in die Bundesrepublik in Bezug auf die 
Umsetzung europarechtlicher Vorgaben stark beschädigen. Wir fordern Sie daher auf, sich klar zur 
konsequenten Umsetzung der auf EU-Ebene beschlossenen Standards zu bekennen. 
 
Stellen Sie bei der Umsetzung der EU-Umweltstandards sicher, dass Anträge auf Ausnahmen nicht zu 
mehr Verschmutzung und verlängerten Laufzeiten von Kohlekraftwerken führen, sondern an die 
Bedingung einer frühzeitigeren Stilllegung geknüpft werden. Eine parallele Planung der Stilllegung 
von Kraftwerksblöcken in Übereinstimmung mit den Minderungszielen des Klimaschutzplans sowie 
verbleibender Investitionen in Minderungstechniken für Luftschadstoffe für verbleibende Blöcke ist 
somit unerlässlich und unter den gegebenen Zeitrahmen äußerst sinnvoll. 
 
Vor diesem Hintergrund bitten wir Sie um eine zügige Beantwortung der Frage, ob sie die Absicht 
haben - wie von den Braunkohleländern gefordert - rechtliche Schritte gegen die neuen EU-
Umweltstandards für Großfeuerungsanlagen einzuleiten. 
 
Wegen der erheblichen umwelt-, energie- und klimapolitischen Bedeutung für die gesamte EU geht 
ein Abdruck dieses Schreibens auch an die Medien.  

                                                           
1 Nach einem fast sechs Jahre dauernden intensiven Verhandlungsprozess haben die Mitgliedstaaten auf Vorschlag der EU-
Kommission am 28. April 2017 in einem Durchführungsrechtsakt beschlossen, gesundheits- und umweltschädliche 
Emissionen von Großfeuerungsanlagen wie Stickoxide, Schwefeldioxid und Quecksilber deutlich zu reduzieren. Dieser 
Beschluss wurde am 17. August im Amtsblatt der EU veröffentlicht [3] und ist somit rechtskräftig. Nach Artikel 21 der 
Industrieemissionsrichtlinie müssen die neuen Umweltstandards ab dem 16. August 2021 eingehalten werden. 
 



 
 

Dieser Brief ging gleichlautend auch an die Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, Bau und 
Reaktorsicherheit. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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